
Gemeinde Bannewitz
Weißeritzkreis

Satzung
über die Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart des Gebietes

(Erhaltungssatzung)

vom 11.12.2000

Auf Grund des S 172 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 27. August 1997 (BGBI. I S. 2141, ber. 1998 S. 137) zulelzl geändert durch Gesetz vom
17.12.1997 (BGBI. 1S.3108) i. V. m. S 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juni 1999 (SächsGVBl. S.345), in der
jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Bannewitz, Weißeritzkreis, in seiner
öffentlichen Sitzung am 11 .12.2000 folgende Satzung beschlossen:

s1
Erhaltung baulicher Anlagen

(1) Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes Ortsteil Boderitz der Gemeinde Bannwitz
bedarf im räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung der Abbruch, die Anderung, die
Nutzungsänderung sowie die Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung.

(2) Die Genehmigung wird grundsätzlich durch die Gemeinde erteilt. lst eine bauaufsichtliche
Genehmigung oder eine bauaufsichtliche Zustimmung erforderlibh, wird die Genehmigung durch
die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt.

(3) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im

Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild oder das Landschaftsbild prägt

oder von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. Die

Genehmigung zur Errichtung einer baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die
städtebauliche Gestalt des Gebietes durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

s2
Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich dieser Erhaltungssatzung ist der Lageplan vom 27.11.00
maßgebend. Dieser ist Bestandteil der Satzung.

s3
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach S 10 Absatz 3 BauGB in Kraft

Bannewitz, 12.12.2000
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Hinweis

nach $ 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen - SächsGemO

Nach S 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gill nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Offentlichkeit von Sitzungen, die Genehmigung oder Bekanntmachung

verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach S 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit

widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in S 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter

Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.

lst eine Verletzung nach den Zi'tfern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der
in S 4 Abs. 4 Salz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann die Verletzung geltend machen.

Bannewitz, 12.12.2000 Zeibig
Bürgermeister

Beurkundung

Vorstehende Satzung wurde gemäß der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Bannewitz vom
6.1 . 1 999 am 1 5.1 2.2000 im Bannewitzer Amtsblatt bekannt gemacht.

Diese Satzung wurde mit Schreiben vom 18.12.2000 der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt.

Bannewitz, 19.12.2000
¡-' \

\
(9- G

\
Zeibig
Bürgermeister

::ìfi:;ìi11;iìlliil:;i:.,:.:,',iliJ;t:.it,:+.;:';;.11;1ti.Ili.ä\:)ijfi



Erhaltungssatzung für den Ortsteil Boderitz der Gemeinde Bannewitz, Weißeritzkreis

vom 2 7. Nov. 2000

Darstellung des Geltungsbereiches ( M - f : 2730 |
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